
Kinderfreizeit
5.- 11. Juli 2026

nach Bokel 

(bei Beverstedt)

6 – 11 Jahre

Alles auf einen Blick:
• Anreise mit Privatautos
• Unterbringung in Mehrbettzimmern
• Vollverpflegung (4 Mahlzeiten)
• Haus zur alleinigen Nutzung
• Vielfältiges Programm 
• Schwimmen im zu Fuß erreichbaren 

Freibad
• Großes, erfahrenes Team und Diakonin 

Alexandra Wietfeldt

Kosten: € 179,- (Am Geld soll eine Teilnahme 
nie scheitern. Wenden Sie sich unkompliziert 
und vertrauensvoll an Alexandra Wietfeldt.)

Anzahlung Ab Februar erhalten Sie von uns 
eine Rechnung mit der Bitte, die Anzahlung in 
Höhe von € 50,- zu begleichen.

Kennenlernnachmittag für Kinder & Eltern:
Freitag, 12. Juni, 16.30 Uhr im Gemeinde-
zentrum Melanchthonkirche,            
Osterholzer Heerstr. 124                                                           
28325 Bremen

Das Haus bietet uns viel Platz zum 
Spielen, Toben, Fußball & Tischtennis-
Spielen, für Lagerfeuer, zum Kreativsein, 
gemeinsam Singen, für Ruhiges, Feste 
und was uns noch alles einfällt.
Wir wollen eine tolle gemeinsame Zeit 
erleben, das Freibad und das große 
Grundstück nutzen.

Fotos: pixabay.de und 
Alexandra Wietfeldt
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Für weitere Informationen und 

Anmeldungen:

Diakonin Alexandra Wietfeldt
Alexandra.wietfeldt@kirche-bremen.de
Tel.: 0162/ 9777 432

Verbindliche Anmeldung *

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich 
für die Kinderfreizeit 2026 nach Bokel an. 

Name: ______________________________
Anschrift: ___________________________
                      ___________________________
Geburtstag: _________________________
E-Mail: ______________________________
Telefon: _____________________________

Bei meinem Kind gilt es zu beachten 
(Lebensmittelunverträglichkeiten/ 
Allergien/ Besonderheiten):
_____________________________________
_____________________________________
Ich kann ____ Plätze im Auto für die Hin-/ 
Rückfahrt im Privat-PKW anbieten.

O Ich habe die Reisebedingungen gelesen 
und erkenne sie an.

Bremen, den ________________________

_____________________________________
Unterschrift der/ des Erz.-berechtigten

Die Anmeldung bitte abgeben bis zum 15. April 
2026.
*) Verbindlich meint, dass die bei einer 
Abmeldung entstandenen Kosten zu tragen sind.

--------------------- Bitte abtrennen und abgeben oder einscannen!----------------------------------- ----

Reise- & Zahlungsbedingungen für Bokel 2026
1. Anmeldung: Mit der Anmeldung schließen Sie mit uns, der Ev. Brückengemeinde 
Bremen als Freizeitveranstalter einen Reisevertrag mit den genannten 
Leistungsbeschreibungen und Teilnahmebedingungen verbindlich ab. Der Vertrag 
kommt mit dem Eingang der Anmeldung (die von uns per E-Mail bestätigt wird) 
zustande. Sollte eine Überbelegung dem im Wege stehen, werden Sie umgehend 
davon in Kenntnis gesetzt. Die Anmeldung ist auch ohne die Anzahlung schon gültig. 
Wir können die Teilnahmegebühr nicht anteilig erstatten, wenn Teilnehmende 
Leistungen, die wir im Rahmen der Maßnahme angeboten haben, aus Gründen, die 
in der Person liegen, nicht in Anspruch genommen haben. Wir weisen ausdrücklich 
auf die Möglichkeit einer privaten Reiserücktrittskosten- oder Gepäckversicherung 
hin. 
2. Zahlung des Reisepreises: Im Reisepreis sind bereits Zuschüsse von kirchlicher 
und kommunaler Seite eingerechnet. Die Anzahlung von 50,- € ist mit der 
Anmeldung zu überweisen. Der Rest des Teilnehmenden-Beitrages ist bis zum 
15.06.2025 zu zahlen. Bei Reiserücktritt bis 60 Tage vor Freizeitbeginn sind 30% des 
Reisepreises zu zahlen, bis 30 Tage vorher = 50%, bis 7 Tage vorher = 80%, danach 
100%. Sollte ein*e geeignete*r Ersatzteilnehmer*in vermittelt werden, enfällt diese 
Gebühr. Ein Rücktritt ist auf jeden Fall schriftlich oder per E-Mail mitzuteilen. 
3. Leistungen: Im Teilnehmer*innen-Beitrag sind die Unterbringung im 
Schullandheim Bokel enthalten, enthalten. Die erste gemeinsame Mahlzeit am 
05.07.26 ist das Mittagessen. Vollverpflegung, Ausflugskosten sowie Materialien  
Die Veranstalter können keine Haftung bei vorsätzlich verschuldeten Personen- 
oder Sachschäden übernehmen.
 4. Höhere Gewalt: Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluss nicht 
voraussehbarer höherer Gewalt erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so können 
sowohl die Veranstalter als auch die/der Reisende bzw. deren 
Erziehungsberechtigte den Vertrag nur nach Maßgabe der Vorschrift zur Kündigung 
wegen höherer Gewalt (§651(j) BGB) kündigen. Die Rechtsfolgen ergeben sich aus 
dem Gesetz. 
5. Freizeitleitung: Den Anweisungen der Freizeitleitung ist Folge zu leisten. Bei 
groben Verstößen kann die Freizeitleitung Teilnehmer*innen nach Hause schicken. 
Die Kosten, inkl. der evtl. Begleitung eines Team-Mitgliedes, trägt der*die 
Teilnehmer*in. Wird die Teilnahme an der Freizeit auf eigenen Wunsch und mit 
schriftlicher Bestätigung eines*r Erziehungsberechtigten von einem*einer 
Teilnehmer*in vorzeitig abgebrochen, besteht kein Anspruch auf anteilige 
Rückzahlung des Freizeitbeitrages. 
6. Freie Zeit und Mitarbeit: Die freie Zeit kann selbst gestaltet werden - außerhalb 
des Grundstücks in Gruppen von mindestens drei Personen. Bereitschaft zur 
Mithilfe und Mitarbeit, z.B. in der Küche, sollte selbstverständlich sein. 
7. Gesundheitliche Besonderheiten: Bitte teilen Sie uns gesundheitliche 
Beeinträchtigungen des*der Teilnehmer*in unbedingt vorher mit. Gleiches gilt für 
Medikamente u.ä., auf deren Einnahme zu achten ist (auch wenn der*die 
Teilnehmer*in zuhause eigenständig darauf achtet und damit umgeht). Schäden, 
die durch Unterlassung dieser Informationen entstehen, gehen zu Lasten der*des 
Teilnehmer*in bzw. der Erziehungsberechtigten. Ein individuelles Personen-Blatt 
(„Freizeit-Pass“) mit allen Merkmalen der*des Teilnehmer*in wird beim Freizeit-
Infonachmittag vorgestellt, verteilt und auf der Freizeit mitgeführt. Die Daten darin 
sind selbstverständlich vertraulich. 
8. Alkohol, Zigaretten Drogen: Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren ist das 
Rauchen sowie der Konsum von Alkohol oder Drogen auf der Freizeit grundsätzlich 
nicht gestattet. Bei Zuwiderhandlungen behält sich die Freizeitleitung vor, 
Teilnehmer*innen auf eigene Kosten nach Hause zu schicken. 
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9. Haftungsausschluss: Die Haftung nach § 8a I,2 StVG ist auf den Umfang der 
Haftpflichtversicherung begrenzt. Weiterhin ist der Anspruch auf Schadensersatz 
gegen die Gemeinde ausgeschlossen oder beschränkt, soweit auf Grund von 
gesetzlichen Vorschriften, die auf die von einem Leistungsträger zu erbringenden 
Leistungen anzuwenden sind, dessen Haftung ebenfalls ausgeschlossen ist. Die 
Veranstalter haften nicht für Schäden am Reisegepäck. Keine Haftung besteht bei 
Einbruch oder Diebstahl. Mitgenommene Dinge sind von den Teilnehmenden 
selbst zu beaufsichtigen. 
Stand der Informationen: Dezember 2025
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